[bookmark: _Hlk97563657]Satzung
des Vereins „Weeze denk mal kultur“ e.V.  in der Fassung vom 23.03.2022

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr
(1) Der Verein führt den Namen „Weeze denk mal kultur" mit dem Zusatz „eingetragener Verein" (e. V.).

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Weeze.

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

[bookmark: _Hlk97563738]§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit
(1) Zweck des Vereins ist die Beschaffung und Weitergabe von Geldmitteln zur Förderung der Kultur, der Heimatkunde, der Denkmalpflege und des traditionellen Brauchtums. Der Zweck wird verwirklicht durch ideelle und materielle Förderung. 

(2) Weiterhin besteht der Vereinszweck in der Förderung der Pflege und der Unterhaltung von Kulturgut. Dazu gehört insbesondere die Trägerschaft für das Kulturgut „Alte Schmiede“ in Weeze, Wasserstraße 7, die der Öffentlichkeit als Einrichtung zur Nutzung zur Verfügung gestellt wird. Der Zweck wird unter anderem erfüllt durch museale Führungen, kulturelle und künstlerische Veranstaltungen sowie standesamtliche Trauungen. Der Verein fördert die Bewirtschaftung und trägt den Organisationsbetrieb.

(3) Der Förderverein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig. Der Verein verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Mitglieder, die im Interesse des Vereins tätig werden, können Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen geltend machen. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßige Vergütungen, begünstigt werden.


[bookmark: _Hlk97564268]§ 3 Mitgliedschaft
(1) Mitglieder des Vereins können werden:
Jede natürliche oder juristische Person, die die Vereinsziele ideell oder materiell fördern will.

(2) Die Mitgliedschaft wird durch die schriftliche Beitrittserklärung gegenüber dem Vorstand erworben. Über die Mitgliedschaft juristischer Personen beschließt der Vorstand. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem 1. Januar des Jahres, in dem der Beitritt schriftlich erklärt wird.

(3) Die Höhe des Beitrages bestimmt sich nach der Beitragssatzung, die die Mitgliederversammlung beschließt. Der Beitrag wird als Jahresbeitrag erhoben.

(4) Der Austritt aus dem Verein kann unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten schriftlich jeweils zum 31.12. eines Jahres gegenüber dem Vorstand erklärt werden.

(5) Die Mitgliedschaft endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf  
- bei Einzelpersonen mit deren Tod
- bei juristischen Personen mit deren Auflösung

(6) Der Ausschluss eines Mitgliedes kann durch den Vorstand mit einer Mehrheit von zwei Dritteln beschlossen werden, wenn ein grober Verstoß gegen die Satzung vorliegt. Der Ausschluss ist dem Mitglied schriftlich unter Angabe der Gründe durch eingeschriebenen Brief mitzuteilen. Über den Wiederspruch gegen den Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung.

§ 4 Organe
Organe des Vereins sind:
· der Vorstand
· die Mitgliederversammlung


[bookmark: _Hlk97564412]§ 5 Zusammensetzung und Aufgaben des Vorstandes
(1) [bookmark: _Hlk97564643]Der Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden, dem/der stellvertretenden Vorsitzenden, dem/der Kassierer*in, dem/der Geschäftsführer*in, dem/der Schriftführer*in und bis zu 5 weiteren Beisitzer*innen. Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand bleibt im Amt, bis der neue Vorstand gewählt ist.
Weiterhin kann der Vorstand eine*n Vertreter*in von der Gemeinde Weeze sowie von dem Heimat- und Verkehrsverein Weeze als Teilnehmer*in für die Mitarbeit in den Vorstand benennen. Die vorgenannten Vertreter haben kein Stimmrecht im Vorstand.

(2) [bookmark: _Hlk97564761]Der/die Vorsitzende, der/die stellvertretende Vorsitzende, der/die Kassierer*in und der/die Geschäftsführer*in bilden den gesetzlichen Vorstand im Sinne des § 26 BGB. Zur gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung des Vereins genügt die Zeichnung durch zwei Mitglieder des gesetzlichen Vorstandes, wovon einer der Vorsitzende sein muss.

(3) [bookmark: _Hlk97565089]Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte. Dem/der Kassierer*in obliegt die Kassenführung. Über alle Einnahmen und Ausgaben ist Buch zu führen. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben.

(4) Der Vorsitzende/die Vorsitzende lädt den Vorstand schriftlich unter Angabe der Tagesordnung zu Sitzungen ein. Er/Sie muss ihn einberufen, wenn mindestens drei/optional sechs (Mehrheit) Vorstandsmitglieder dies beantragen.

(5) [bookmark: _Hlk97565192][bookmark: _Hlk97565134]Der Vorstand kann auch digital tagen. Entscheidungen sind in einem Umlaufbeschluss abzustimmen und schriftlich in einem Protokoll festzuhalten. Alles Weitere kann in der Geschäftsordnung des Vorstandes festgelegt werden.

(6) Der Vorsitzende/die Vorsitzende kann nach seinem Ermessen sachkundige Bürger und Sachverständige zur Sitzung des Vorstandes mit beratender Stimme hinzuziehen.

(7) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens sechs Mitglieder anwesend sind. Seine Entscheidungen trifft er durch Mehrheitsbeschluss. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden/der Vorsitzenden. 

(8) Die Beschlüsse des Vorstandes werden in einem Protokoll niedergelegt, das vom Vorsitzenden und von der / von dem Schriftführer*in zu unterzeichnen ist. 


[bookmark: _Hlk97565393]§ 6 Zusammensetzung und Aufgaben der Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung wird mindestens einmal jährlich von dem Vorsitzenden/der Vorsitzenden einberufen. Sie ist einzuberufen, wenn mindestens ein Viertel der Mitglieder dies durch einen schriftlich begründeten Antrag verlangt. In diesem Fall muss die Einberufung spätestens innerhalb von sechs Wochen erfolgen.

(2) Die Einberufung hat schriftlich, mit der Tagesordnung und mit einer Frist von mindestens zwei Wochen, zu erfolgen.

(3) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(4) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Die Abstimmung erfolgt offen. Auf Antrag von 10 % der anwesenden Mitglieder ist geheim abzustimmen. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

(5) Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer*innen. Wiederwahl ist einmal zulässig.

(6) Die Mitgliederversammlung wird durch den/die Vorsitzende*n geleitet. Über die Beschlüsse und den Verlauf der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die der/die Vorsitzende und der/die Schriftführer*in unterzeichnen.

(7) Die Mitgliederversammlung kann auch digital einberufen und abgehalten werden, wenn dies in Präsenz nicht möglich ist. Beschlüsse sind im Umlaufverfahren zu fassen und schriftlich in einem Protokoll festzuhalten. Es gelten die Bestimmungen des § 6 Abs. 1-6 dieser Satzung entsprechend.

(8) Die Mitgliederversammlung beschließt:

· über die Erstellung und Änderung der Satzung
· über die Wahl und Entlastung des Vorstandes
· eine Beitragsordnung 
· die Feststellung der Jahresrechnung und die Entlastung des Vorstandes
· die Wahl der Kassenprüfer*innen
· über Anträge und Anfragen
· über den Widerspruch des Ausschlusses eines Mitgliedes durch den Vorstand
· Auflösung des Vereins

§ 7	Zusammensetzung und Aufgaben des Fördermittelvergabeausschusses           	-gestrichen-
[bookmark: _Toc533677078][bookmark: _Hlk97566428]§ 8 Datenschutzerklärung
(1) Der Verein registriert mit dem Beitritt eines Mitglieds zumindest dessen Adressdaten und seine Bankverbindung. Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert. Die personenbezogenen Daten werden durch geeignete organisatorische und technische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich intern und nur dann verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszwecks nützlich sind und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die betroffene Person ein der Verarbeitung entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse hat.

(2) Im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit informiert der Verein die Tages- und Fachpresse über besondere Vereinsereignisse und -ergebnisse und stellt diese auf der Seite des Vereins ins Internet. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung widersprechen. Im Falle eines Widerspruchs unterbleiben weitere Veröffentlichungen über das widersprechende Mitglied und werden personenbezogenen Daten dieses Mitglieds von der Homepage oder Social Media-Plattform (z.B. Facebook, Twitter, YouTube) des Vereins entfernt.

(3) Der Verein macht besondere Ereignisse des Vereinslebens durch Aushang bzw. durch Veröffentlichung im hiesigen Mitteilungsblättern bekannt. Dabei ist es nicht auszuschließen, dass personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung widersprechen bzw. vorbeugend eine solche untersagen, was zur Folge hat, dass eine Veröffentlichung solcher Daten dieses Mitglieds künftig bzw. überhaupt unterbleibt.

(4) Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und solche Mitglieder ausgehändigt, die eine besondere Funktion im Verein ausüben, die die Kenntnis der Daten erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur gegen die schriftliche Versicherung aus, dass die Daten nicht zu anderen Zwecken verwendet werden.

(5) Personenbezogene Daten des ausscheidenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden entsprechend den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens vom Vorstand aufbewahrt.


[bookmark: _Hlk97565812]§ 9 Haftungsbeschränkung
(1) Für Schäden gleich welcher Art, die einem Mitglied bei der Benutzung von Vereinseinrichtungen, -gerätschaften oder -gegenständen oder infolge von Handlungen oder Anordnungen der Vereinsorgane (z.B. Vorstand) oder sonstiger im Auftrag des Vereins tätiger Personen entstehen, haftet der Verein nur, wenn ein Organmitglied (z.B. Vorstand), ein Repräsentant oder eine sonstige Person, für die der Verein gesetzlich einzustehen hat, den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat.

(2) Im Falle einer Schädigung gem. Absatz 1 haftet auch die handelnde oder sonst wie verantwortliche Person dem geschädigten Vereinsmitglied gegenüber nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

(3) Schädigt ein Mitglied den Verein in Ausübung eines Vereinsamtes oder in Ausführung einer Tätigkeit im Auftrag oder wohlverstandenen Interesse des Vereins, so darf der Verein Schadenersatzansprüche gegen das Mitglied nur geltend machen, wenn diesem Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden kann. Dies gilt auch für den Fall, dass der Verein bei einem Mitglied Regress nimmt, weil der Verein von einem außenstehenden Dritten in Anspruch genommen wird.

(4) Verlangt ein außenstehender Dritter von einem Mitglied Schadenersatz, so hat das Mitglied einen Freistellungsanspruch gegen den Verein, falls es die Schädigung in Ausübung seines Amtes im Verein oder in Ausführung einer Tätigkeit im Auftrag oder wohlverstandenen Interesse des Vereins herbeigeführt und hierbei weder vorsätzlich noch grobfahrlässig gehandelt hat.

(5) Mit Ausnahme der Freistellungsansprüche gegen den Verein gem. Absatz (4) wird die Haftung des Vereins und die seiner Organe oder für ihn handelnden Beauftragten für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen.


§ 10 Mittel des Vereins
(1) Die Mittel des Vereins werden durch Beiträge und Spenden aufgebracht.

(2) Die Höhe des Beitrages wird durch die Beitragsordnung festgelegt.

(3) Die Mitglieder des Vereins haben bei Ausscheiden keinerlei Ansprüche auf das Vereinsvermögen oder aus Teilen daraus.

§ 11 Satzungsänderungen
(1) Anträge auf Satzungsänderungen sind im Wortlaut der beabsichtigten Änderung schriftlich an den Vorstand zu richten.

(2) Über Satzungsänderungen und solche auf Antrag entscheidet die nächste Mitgliederversammlung. Die Änderung der Satzung erfordert eine Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Mitglieder.

(3) Eine Änderung des Vereinszweckes ist nicht möglich.

§ 12 Auflösung des Vereins
(1) Die Auflösung des Vereins erfordert eine Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Mitglieder der Mitgliederversammlung.

(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an die Gemeinde Weeze, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.
[bookmark: _Hlk97565958]
Weeze, 23.März 2022



Ulrich Francken
Vorsitzender



Klaus Oberreich
stellvertretender Vorsitzender



Johannes Goossens
Kassierer



Rudolf Dreßel
Geschäftsführer
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